
Nachtrag
Anpassung der Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen SV 9000/00
(Änderungen der Vertragsbestimmungen zum 1. Januar 2009)

Die vertraglich vereinbarten Obliegenheiten (z. B. Sicherheitsvorschriften oder Pflichten bei Eintritt des Versicherungs-
falles) gelten unverändert weiter. Das neue VVG sieht allerdings geänderte Rechtsfolgen bei Verletzung vertraglich ver-
einbarter Obliegenheiten vor (§ 28 VVG). Aus diesem Grund werden gemäß Art. 1 Abs. 3 EGVVG (Einführungsgesetz zum
Versicherungsvertragsgesetz) die dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen zu den Rechtsfolgen von Obliegen-
heitsverletzungen an die neuen gesetzlichen Regelungen angepasst.

I. Ab 1. Januar 2009 gilt folgende Regelung:

"Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzungen"

1. Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag kündigen. Die Kündigung wird einen Monat nach Zugang wirksam.
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

2. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Lei-
stung frei.
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

II. Erläuterung der Änderungen:

1. Was hat sich beim Kündigungsrecht des Versicherers geändert?

•  Bisher sah das Gesetz vor, dass der Versicherer bereits bei einfach fahrlässigen Obliegenheitsverletzungen, die der
Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hatte (zum Beispiel bei Verletzung von Sicher-
heitsvorschriften) kündigen konnte.

•  Künftig kann der Versicherer in solchen Fällen nur kündigen, wenn mindestens grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
•  Änderung: Bei einfacher Fahrlässigkeit kann der Versicherer somit nicht mehr kündigen.

2. Was hat sich hinsichtlich der Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung geändert?
•  Bisher kam es für die Voraussetzungen der Leistungsfreiheit darauf an, ob Obliegenheiten vor oder nach Eintritt des

Versicherungsfalls zu erfüllen waren.

Bei Verletzung von Obliegenheiten, die vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen sind (insbesondere aufgrund von
Sicherheitsvorschriften und anderen Vorschriften zur Gefahrvermeidung), war der Versicherer nach dem Gesetz lei-
stungsfrei, wenn die Verletzung mindestens einfach fahrlässig begangen wurde, für den Eintritt des Versicherungsfalls
oder den Umfang der Entschädigung ursächlich war und der Versicherer den Vertrag binnen eines Monats nach
Kenntnis der Pflichtverletzung gekündigt hatte.

Bei Verletzung von Obliegenheiten, die nach Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen sind (zum Beispiel Auskunfts-
pflichten), setzte die Leistungsfreiheit des Versicherers zunächst voraus, dass die Verletzung grob fahrlässig oder
vorsätzlich begangen wurde. Eine grob fahrlässige Verletzung musste außerdem für die Feststellung des Versiche-
rungsfalls oder den Umfang der Entschädigung ursächlich sein. Bei vorsätzlicher Verletzung war keine Ursächlichkeit
erforderlich. Die Rechtsprechung verlangte in diesem Fall für die Leistungsfreiheit aber, dass den Versicherungsneh-
mer erhebliches Verschulden traf und die Verletzung generell geeignet war, die Interessen des Versicherers ernsthaft
zu gefährden.
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•  Künftig wird für die Voraussetzungen der Leistungsfreiheit grundsätzlich nicht mehr danach unterschieden, ob Oblie-
genheiten vor oder nach Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen sind.

Außer im Fall von Arglist setzt die Leistungsfreiheit stets voraus, dass die Obliegenheitsverletzung für den Eintritt bzw.
die Feststellung des Versicherungsfalls oder den Umfang der Entschädigung ursächlich ist.

Eine vorsätzliche Verletzung führt zur Leistungsfreiheit. Bei grob fahrlässiger Verletzung kann die Leistung nach der
Schwere des Verschuldens gekürzt werden (sog. Quotelung).

Bei Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten, die nach Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen sind, setzt Lei-
stungsfreiheit zusätzlich voraus, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

•  Änderungen:

Die Voraussetzungen der Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzungen wurden vereinheitlicht und vereinfacht. So
kommt es grundsätzlich nicht mehr darauf an, ob Obliegenheiten vor oder nach Eintritt des Versicherungsfalls zu er-
füllen sind. Für alle Obliegenheitsverletzungen gelten einheitliche Vorgaben zur Ursächlichkeit. Die Leistungsfreiheit
setzt in keinem Fall mehr die Kündigung des Versicherers voraus.

Einfach fahrlässige Obliegenheitsverletzungen führen künftig in keinem Fall mehr zur Leistungsfreiheit. Grob fahrläs-
sige Pflichtverletzungen führen im Regelfall nicht mehr zur vollständigen Leistungsfreiheit, sondern berechtigen den
Versicherer zur Kürzung der Leistung.
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